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A. Bekanntmachungen des Landrattk

M 348l Klein-Wilkau, den 1. Juni 1907.
Das Auskrauten der Weide wird dem Ermessen der Räumungspflichtigen anheimge-

fiellt. ��� Sollte stellenweise das Flußbett derartig zuwachsen, daß bei Hochwafser die anliegenden
Wiesen überschwemmt werden, so muß das Auskrauteti selbstverständlich erfolgen. Wegen der
ordnungsmäßigen Räumung der Weide wird noch besondere Verfügung ergehen. In Aussicht
genommen sind die Tage Ende des Bionats

Der WeideriiumutigsKommissan

E3493 Bekauntmachung
betreffend die Berufs- und Betriebszählung vom l2. Juni 1907.
Nach § 7 der Anweisung für die Gemeindevorstände  Drucksache Nr. VI! müssen die

von der Bevölkerung ausgefüllten Erhebungspapiere der Berufs- und Betriebszählung durch die
Zahler sorgfältig auf ihre Richtigkeit geprüft und außerdem von den Ortsbehördeu oder deren
Beauftragten einer gründlichen Nachprüfung, welche sich auf die Vollständigkeit des Ntaterials,
die Richtigkeit der Eintragungen sowie auf die vorschriftsmäßige Ausstellung der Land: und Forst-
wirtschaftskartem der Gewerbebogeu und der Gewerbesormulare zu erstrecken hat, auf jeden Fall
unterzogen werden.

Diese zwingende Vorschrift wird hierdurch noch besonders in Erinnerung gebracht und
hinzugefügt, daß bei der Nachprüfung durch die Gemeindevorstände, die Zählukkgsaiisschüsse oder
die sonstigen Beauftragten folgende, aus Veranlassung von Anfragen einzelnen Gemeinden teil-
weise bereits mitgeteilte Grundsätze allgemein und sorgfältig zu beachten sind.

G r u u d s ä i; e
für die Ansfiillutig der Erhebnngsp apiere und deren Nachprüfung durch die Gemeindebehörden.
  l. Zur Haushaltungslistr.

- 1. Haushaltungsliften sind auch, wenn sämtliche Haushaltungsmitglieder vorübergehend
abwesend sind, auszufüllen.

2. Wenn aus der Ausfüllung der Spalte 8 ,,Familienstand« hervorgeht, daß ein
Familienhaupt vorhandensein muß, dieses aber nicht, auch nicht als vorübergehend abwesend ein-
getragen ist, ist der Sachverhalt aufzuklären.

3. Wenn es wahrscheinlich ist, daß vorübergehend anwesende Personen irrtümlich unter B
der Haushaltungsliste eingetragen sind, ist Berichtigung zu veranlassen.

4. Falls Töchter, Schwesterm Schwägerinnen oder sonstige nähere Verwandte des Haus-
haltungsvorstandes als Dienftmädchen und dergl. in dem betreffenden Haushalte verzeichnet sind,
ist in der Regel der Sachverhalt durch Rückfrage aufzuklären und zu bestätigen.

5. Die Angabe des ständigen Wohnorts  Spalte 4 der Haushaltungsliste! bei vorüber:
gehend anwesenden Personen darf niemals fehlen, wenn die Person Inhaber oder Leiter eines
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes ist, weil die Angabe alsdann für die Betriebs-
siatistik erforderlich ist.

6. Einem selbständigen Landwirte oder Gewerbetreibenden in der Haushaltungsliste muß
in der Regel eine Land- und Forstwirtschastskarte oder ein Gewerbeformular oder ein Gewerbe·
bogen entsprechen. Bei  dauernd anwesenden! Personen, die ihren Betrieb außerhalb des Zähl-
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bezirkes haben, ist nachzuprüfen, ob an den Stellen, die in Spalte 12 ber Kontrollisie angegeben
find, die Zählpapiere ausgestellt sind, soweit der Betrieb innerhalb der Gemeinde liegt.

7. Jst bei Fabrikanten, Fabrikarbeiterm » Gesellen, Gehilfen, Tagelöhnerm Arbeitern
oder Lehrlingen der besondere Berusszweig nicht ersichtlich, so ist er durch Nachfrage zu ermitteln.
 Bergl. Erläuterungen zu Spalte 10 der Haushaltungslistey

8. Wenn aus der Land- und Forstwirtschaftskarte oder dem Gewerbeformular oder Ge-
werbebogen hervorgeht, daß die Ehefrau oder andere Familienangehörige ,,helfen«, in der Haus-
haltungsliste jedoch ein Eintrag dafür sich nicht findet, so ist der entsprechende Haupt- oder Neben-
beruf durch Rückfrage festzustellen und nachzutragen.

9. Hausfraueky die die Hauswirtschaft besorgen und im Hause Beruflich tätig sind, sind
im Zweifelsfalle als neben beruslich tätig anzusehen.

10.  Ehrenamtliche Tätigkeiten werden weder als Haupp noch als Nebenberuf berück-
sichtigt? Eiicger  Eintragung solcher ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Spalten 10 bis 13 bedarf
es a er n �t.

11. Die Angabe des Geburtsortes  Spalte 7 der Haushaltungslisty muß so genau
sein, daß sie für Preußen den Geburtskreis, für die größeren deutschen Bundesstaaten den Ver-
waltungsbezirk  Regierungsbezirk, Kreishauvtmannschafh Kreis usw.! und für das Ausland den
Staat erkennen läßt.

12. Den  Einträgen in den Spalten 14 bis 22 der Haushaltungsliste ist die schärfste
Kontrolle zuzuwenden, damit hier unrichtige und unvollständige Angaben vermieden werden. Jn
den Spalten 20 bis 22 sind Angaben über Waisen, die 18 Jahre und älter sind, nicht zu machen;
auch für Waisen von unter 18 Jahren haben Angaben dann zu unterbleiben, wenn sie bereits
verheiratet find; dagegen sind für unter 18jährige Waisen auch dann Einträge zu machen, wenn
sie einen Stief- oder Adoptivvater oder bei verstorbenen eigenen Eltern eine Stiefmutter haben.

lI. Zur Land- und Forstwirtfchastskartr.
1. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe des Reiches, des Staates, der Gemeinden,

der kommunalen und anderen öffentlichen Körperschaften sind durch Angabe des Inhabers  Reich,
Staat usw.! kenntlich zu machen.

2. Landwirtschaftskarten sind  außer einem Gewerbeformular oder Gewerbebogen! auch
von Kunst- und Handelsgärtnern auszustellen, wenn sie eine Bodensläche für ihren Betrieb be-
bauen. Dabei muß Bedacht daraus genommen werden, daß das bei der Bodenbearbeitung tätige
Personal der Gärtnerei von den im gewerblichen Betriebe beschäftigten Personen getrennt und
ohne letzteres in der Landwirtschaftskarte unter Abschnitt C aufgeführt wird. � Treibhäuser und
andere bauliche Betriebsanlagen gehören zum gewerblichen Gärtnereibetriebe

3. Für Molkerei und Milchhandelsbetriebe ohne landwirtschaftlich genutzte Fläche sind
lediglich Gewerbeformulare oder Gewerbebogen auszustellem

4. Grbpächter haben sich, sofern sie Eigentümer sind, als solche und nicht als Pächter
anzugeben und die Fläche ihres Betriebes als eigenes Land auszuführen»

5. Grundstücke, deren Erträge auf dem Halm, auf dem Schnitt, vom Stock oder vom Baum
verkauft werden, sind vom Verkäufer anzugeben. Dieser und nicht der Käufer hat die Angaben
in der Landwirtschaftskarte zu machen.

6. Dem forstwirtschaftlichen Boden sind auch zuzurechnem Grenzslügeh Schneisen, nicht
öffentlichen Zwecken dienende Forstwirtfchaftswege, Pslanzgärten zu forstwirtschaftlichen Zwecken,
Reutberge  Hauberge!.

7. Gutshandwerker und die von ihnen angenommenen Arbeitskräfte und Lehrlinge ge-
hören zu dem landwirtschaftlichen Personale, soweit sie auf Grund eines Arbeitsvertrages im
Dienste des landwirtschaftlichen Betriebsunternehmers stehen.

8. Land- und Forstwirtschaftskarten sind überall da auszustellem wo eine Bodensläche,
wenn auch von kleinstem Umfange, landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich bewirt-
schaftet wird; nur Ziergärten sind hiervon ausgenommen. Ob eine Landwirtschaftskarte auszu-
füllen ist, hängt nicht von der Größe der bewirtschafteten Fläche ab, auch nicht davon, ob der
Ertrag in der eigenen Haushaltung verbraucht oder ob er verkauft wird, ebensowenig davon, ob
das bewirtschaftete Land Eigentum, Pachtung oder sonst dem Bewirtschafter überwiesenes Land
ist. Der Umstand allein, daß eine Fläche landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich
benutzt wird, ist entscheidend für die Ausstellung einer Landwirtschaftskarte Jn gewissen Grenz-
fällen bei sehr kleinen Flächen, wo man Zweifel darüber haben kann, wird nach der Sachlage
zu urteilen sein: ist der Anbau von Nutzpflanzen für die betreffende Haushaltnng von einer ge-
wissen wirtschaftlichen Bedeutung, so wird ein Landwirtschaftsbetrieb zu zählen sein, andernfalls
nicht. Wer die Gartenwirtschaft nur zum Vergnügen betreibt und sich das Pfund selbstgezogenen
Spargel 5 Mark kosten läßt, braucht für seinen Garten feine Landwirtschaftskarte auszufüllen;
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die Haushaltung kleiner Leute dagegen, die auf wenigen Ar Landes einen Teil ihres Kartoffel-
bedarfs baut u. dergl., hat einen Landwirtschaftsbetrieb

9. Die Lage der zu einem Land-« oder Forstwirtschaftsbetriebe gehörigen Flächen in
verschiedenen Gemarkungen ist für die Angabe in der Landwirtschaftskarte gänzlich bedeutungslos;
alle Flächen, wo immer sie liegen, werden dem Betriebe zugerechnet, von dem aus sie bewirt-
schaftet werden. Bei Forstwirtschaftsbetrieben, bei denen die bewirtschafteten Forstflächen nicht
selten in andere Gemarkungen und selbst in andere Verwaltungsbezirke hinübergreifen, ist hierauf
besonders zu achten.

10. Ziergärtem Parkanlagen u. dergl. werden, wenn für sonst bewirtschaftete Flächen
eine Landwirtschaftskarte auszufüllen ist, ebenso wie Haus- und Hofräume unter B. i. der Land-
wirtschaftskarte aufgeführt.

11I. Zum Gewerbeformular und Gewerb-wogen.
1. Sehr: und Unterrichtsanstalten, die nur der  Erfüllung der allgemeinen Schulp�icht

oder der Vermittelung der allgemeinen Bildung dienen, ebenso die Fach- und ähnlichen Schulen,
die lediglich theoretischen Unterricht erteilen und ohne Werkstätten und ähnliche Einrichtungen zur
praktischen Unterweisung betrieben werden, fallen nicht unter die Betriebsstatiftik.

, 2. Für See- und Binnenschiffe sind Gewerbebogen nach folgenden allgemeinen Grund:
sähen anfzustellein Die Zählungsbebörden haben darauf zu achten, daß auf jedem für ein Schiff
ausgestellten Gewerbebogen bei Frage 1 der Name des Schiffes und bei Frage 5 der Heimat-
hafen angegeben ist. Für Restaurationsbetriebe auf Schiffen ist ein besonderer Gewerbebogen
oder ein Gewerbeformular auszustellen, auf Seeschiffen nur dann, wenn der Restaurationsbetrieb
an einen besonderen Wirt verpachtet ist.

I. Seeschiffahrt: Für jedes im deutschen Schiffsregister eingetragene Seeschiff ist der
Zählungsbehörde des Heiniathafens ein Gewerbebogen einzulieferin Bei Schiffahrtsgesellschaften
erfolgt die Aufnahme durch deren Vermittelung. Ausgenommen sind diejenigen Seeschiffe, die
ihrer gegenwärtigen Bestimmung gemäß ausschließlich zwischen ausländischen Häfen verkehren.

1I. Die Küstenfifchereh die auf nicht im Schiffsregister eingetragenen Seeschiffen erfolgt,
wird am Wohnort des Küstenfischers festgestellt.

III. Für jedes deutsche Fahrzeug der Binnenschiffahrt, auf dem sich regelmäßigerweise
eine Haushaltung befindet, ist ein besonderer Gewerbebogen ausznstellen Die Zählung erfolgt
an dem Orte des Jnlandes, an dem sich das Schiff am 12. Juni d. Js. befindet, gleichzeitig
mit der Personenzählung Dasselbe gilt für Flöße.

Außerdem haben die Verwaltungen der Binnenschiffahrtsbetriebe an ihrem Geige für
jedes Binnenschiff der im Absatz 1 erwähnten Art einen Gewerbebogen auszustellen. Die
Zählungsbehörde des Heimatshafens hat darauf zu achten, daß für alle am Orte eingetragenen
Binnenschiffe ein Gewerbebogen ausgestellt wird, auch für solche, die sich am 12. Juni d. Js.
im Auslande befinden. «

3. Auch für herrschaftliche Gärtnereien sind Gewerbeformulare oder Gewerbebogen
auszustellen.

4. Für Hausierbetriebe werden Erhebungspapiere am Orte der vorübergehenden An-
wesenheit des Hausierers ausgefüllt. Bei Hausierbetrieben ist darauf zu achten, daß oft die Ehe-
frau mit den vom Manne gefertigten Waren hausiert. Diese stellt kein Gewerbepapier aus, sondern
ist als Gehilfin des Mannes zu zählen.

5. Ruhende Zweiggeschäfte find nicht zu berücksichtigen.
6. Vertretungen und Agenturen sind nicht als Zweiggeschäfte anzusehen, es in denn,

daß sie vom Hauptgeschäft eingerichtet sind und für dessen Rechnung betrieben werden.
7. Unter« offenerpVerkaufsstellen sind sowohl Läden wie auch Verkaufsstände in Markt«

hallen und ähnliches zu verstehen, dagegen nicht Berkaufsautomaten
8. Jn den Haushaltungslisten verzeichnete Familienangehörige, die im Betriebe als

wirkliche Gesellen tätig sind, müssen dementsprechend unter 9 Ad des Gewerbebogens und 9 a.
des Gewerbeformulars, die helfenden Familienangehörigen unter 9 A g des Gewerbebogens und
9 b des Gewerbeformulars erscheinen. Jst ein Familienangehöriger in einem Gewerbe des
Familienvorstandes als Geselle tätig und hilft in einem anderen Gewerbe vorübergehend mit,
so kann er für dieses nicht mehr gezählt werden. Betreibt der Jnhaber eines Gewerbes noch
ein anderes Gewerbe, so hat er sich für dieses nicht mehr unter dem Personal auszuführen, da
sonst eine Doppelzählung vorkommen würde.

9. Handelsbetriebh die einen Handwerker beschäftigen  z. B. Herrenkleidergeschäfte mit
einem Schneidergesellen!, stellen für diesen kein Gewerbepapier aus; er zählt zu dem Personal
des kaufmännischen Betriebes.

10. Angaben unter 9 Ag des Gewerbebogens und 9 b des Gewerbeformulars bedürfen
einer besonderen Kontrolle an der Hand der Haushaltungslisten und nötigenfalls der Aufklärung
durch Rückfragr.
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35 3507 » Namslau, den 24. Mai 1907.
Betrifft das Oberssrsatzgeschäft pro 1907. -

Das Ober-Ersatzgeschäft findet in diesem Jahr am
Donnerstag, der. 13., und Freitag den l4. Juni er.

in Grimm�s Hotel hierselbst statt.
Zur Vorstellung gelangen:

_ Donnerstag, den l3. Juni er.
1. �im: A. Die zur Ausschließung vom Dienst im Heere und in der Marine in Vor«

schlag gebrachten Militiirpflichtigetn
2. xifle B. Die als dauernd untauglich in Vorschlag gebrachten Mannfchastem
3. �if�e C. Die zum Landfturm in Vorschlag gebrachten Mannschasten.
4. Cirfle D. Die zur Ersatz-Reserve in Vorschlag gebrachten Mannschaften.
5. Feste F. Mannfchaften der seemännischen Bevölkerung.
6. Beilage _I. Die zur Disposition der Ersatzbehörden aus dem aktiven Militärdienste

entlassenen Mannschasten
7. Beilage ll. Die zur Zeit des Aushebungsgeschäfts noch beurlaubten Rekruten
8. Beilage III. Die von den Trupventeilen abgewiesenen Einjährig-Freiwilligen.
9. Kranke Wesen-nisten und Invaliden.

Freitag den 14. Juni er.
1. �wie. E. Die als brauchbar befundenen Mannschaften
Den Magisträtem Genreinde-Vorständen und den beteiligten Gutsvorständen find in den

lebten Tagen Vorladungen für die zur Vorstellung gelangenden Mannschaften zugegangen.
Die Vorladungen sind den betreffenden Nlannschaften sofort gegen Quittung auszubau-

digen mit der Verwarnung, daß diejenigen, welche der Vorladung keine Folge leisten, ihre Be-
strafung zu gencärtigen haben.

Ich mache die Gemeindebehörden dafür verantwortlich, daß die vorzustellenden Mannschasten
früh 672 Uhr an Ort und Stclle sind und mit gereinigtem Körper und in reiner Wäsche sowie
in niichternem Zustande zur Vorstellung gelangen.

Die zum Obencsrsatzgeschiift kommandierteu Gendarnieti haben darauf zu halten, daß sich
zur angegebenen Zeit kein Blum: mehr vom Platze entfernt.

Den Mantifkljaftetc ist ausdrücklich zu eröffnen, daß sie den Anordnungen der Gendarmen
unbedingt Folge zu leisten haben, und daß ich etwaige Excedcnteu oder Betruntene sofort zur Hast
bringen lassen werde.

Die Maunschaften haben die Losungsscheine mit zur Stelle zu bringen.
Die Lehrer haben ihre Prüfungszerrgnisse mitzubringen, worauf sie noch besonders auf-

merksam zu machen sind.
Brillenträger und Bruchleidetide haben ihre Brillen bezw. Bruchbänder ebenfalls mitzubringen.
Die Bürgermeister und Gemeindevorsteher haben, sofern Mannschaften aus ihren Be-

zirken vorgestellt werden, beim Ober-Erfatz-Geschäst persönlich zu erscheinen. Die Vertretung
durch ein Magistrats-Mitglied beznuSchöffen ohne triftige schriftliche Entschuldigung ist nicht statthafb

Jch ucache hierbei noch ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Gemeindevorsteher sich
nicht eher aus dem Gestelluugslokal entfernen dürfen, bis das Geschäft voriiber ist.

Zuwiderhandlungen müßte ich mit Ordnungsstrafe ahndeu.
Mannschaftem welche am Erscheinen durch Krankheit verhindert sind, haben ein von der

Ortsbehörde beglartbigtes ärztliches Attest vorzulegen.
Bei dem Ober-Ersatz-Gcschiist dürfen sietlamatiotten nur �bunt: Berücksichtigung finden,

wenn dieselben bereits am KreisiErsatkGeschüft vorgelegen haben, oder wenn die Reklamations-
gründe erst nach Beendigung desselben eingetreten sind.

Personen, zu deren Gunsten reklamiert wird, haben im Aushebuttgstermin persönlich zu
erscheinen. Erlaubt ihr körperlicher Zustand die persönliche Vorstellung nicht, so müssen sie ein
Attest eines beamteten Arztes  Kreisarztes! über die Krankheit beibringen. Jch bemerke noch, daß
beim Nichterscheinen der Beteiligten bezw. beim Fehlen des bezüglichen Attestes das Gesnch als
unbegründet zurückgewiesen werden muß.

Die Ortsbehörden veranlasse ich, dies den Beteiligten sofort bekannt zu machen.
Schließlich weise ich die Magisträte, Gemeindevorstände und die beteiligten Gutsvors

stände noch an, von etwa aus fremden Kreisen nachträglich angezogenen Mannschaftem welche
noch der Ober-Ersatz-Kommission behufs definitiver Entscheidung über ihr Militärverhältnis vor«
gestellt werden müssen, sowie von solchen Mannschaftem welche sich besonderer Umstände halber
beim diesjöhrigen Kreis Jsrsatzgeschäst nicht gestellt haben, Zugangsäliachweisungen nebst den
Losnngsscheinen sofort an mit!! etnzurenhen
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A! 851l Namslau, den 27. Mai 1907.
Es ist zu meiner« Kenntnis gelangt, daß die Bestimmungen der Baupolizeiverordnung

sur das platte Land des Regierungsbezirks Breslau vom l. Mai 1905, welche sich auf die Feuer-
Mitten, Rauchtöhten und Schornsteine beziehen, in dem baupolizeilichen Verfahren oft nicht ge-
nügend befolgt werden.

Jch sehe mich daher veranlaßt, die Herren AmtsVorsteher des Kreises auf die genaue
Beachtung dieser Bestimmungen hinzuweisen, welche, wie folgt, lauten:

§ 1.3. Feuerstättem
Abs. 1. Feuerstätten im Gebäude müssen in allen ihren Bestandteilen feuerfest hergestellt

sein und dürfen nur auf massivem oder feuersicher verwahrtem Fußboden aufgestellt werden.
Demzufolge ist die Feuerstzttte auf nicht massivem Fußboden entweder durch ein 30 am. hohes
mit Steinen, Sand oder Lehm voll angesülltes Fundament oder durch eine mindestens 5 am.
starke Massivschicht und �- oberhalb derselben � durch einen mindestens gleichftarlen Hohl-
raum zu trennen.

Abs. 2. Unter der Feuerstätte ist stets eine mindestens 5 am. starke Bohlenunterlage
zwischen den Etagenbalken herzustellen.

Abs. 3. Offene Herde sind feuerfest zu übermantelm
Abs. 4. Die zu den Feuerstättetr führenden Oeffnungen fis-d mit entsprechenden Verschluß-

Verrichtungen zu versehen.
Abs. 5. Der Fußboden vor Oeffnungeti von Feuerstätten ist in einem Vorsprung von

�.50 cm. unb in einer über die Qeffnungen nach beiden Seiten hin vortretenden Breite von 30 am.
entweder massiv herzustellen oder in gleicher Größe feuerfest zu bekleiden  Blechplatte!. Vor
offenen Herden ist eine solche Bekleidung im Vorsprunge von 50 cm. erforderlich. Vor Stuben:
feuerung von gewöhnlichem Umfange und offenen Kaminen genügen 30 bezw. 10 cm. Vorsprung,
bei Fußboden aus hartem Holz genügt die Verwendung metallener Vorsätze von ausreichender Größe.

Abs. 6. Von verputztem und verblendetem Holzwerk sind Feuerstätten aus Stein oder
Kacheln 20 cm., eiserne Feuerstätten 40 am. entfernt zu halten, gegenüber freiem Holzweri sind
die Entfernungen zu verdoppeln.

§ 14. Rauchröhrem
Abs. 1. Der Rauch ist von Feuerstäiten durch dichte feuerfeste Röhren innerhalb des

betreffenden Stockwerks seitlich in Schornsteine zu leiten.
Abs. 2. Als Stütze der Röhren darf nur unverbrennlicher Baustoff verwendet werden.
Abs. 3. Die Rauchröhren sind von gepntztem oder verblendetem Holzwerk mindestens

40 cm., von freiem Holzwerk mindestens 80 am. entfernt zu halten.
Abs. 4. Sind die Rauchröhren ummantelt oder sind sonstige gleichwirksame Schutzvow

richtungen gegen zu starke Erhitzung getroffen, so ist eine Verminderung dieses Entfernungs-
maßes zulässig.

Abs. 5. Verschlußvorrichtungen, sogenannte Ofenklappen an Heizöfen in den zur Ableitung
der Feuergase bestimmten Kanälem sind in den zum dauernden Aufenthalt von Nienschen be-
stimmten Räumen unzulässig.

§ 15. Schornsteinr.
Abs. 1. Schornsteine sind durchweg massiv oder aus unverbrennlichem Baustoffe herzu-

ftellen. Sie müssen von Grund auf fundamentiert sein und auf feuerfesten Konstruktionen ruhen.
Gemauerte Schornsteine müssen auf der Jnnenseite glatt gestrichen werden.

Abs· 2- Jeder Schvmstein ist in einem sich gleich bleibenden, rechtwinkligen oder kreis-
runden Querschtiitte von mindestens 200 qam im Lichten, bis mindestens 3 ! am über Dach zu führen.

Abs. 3. Schornsteine sind möglichst lotrecht auszuführen. Abweichungen sind nur ge-
stattet, soweit die Schornsteine ringsum zwischen massiven Wänden belegen oder durch gemauerte
Bögen oder eiserne Träger von entsprechender Stärke unterstützt sind.

Abs. 4. Gemauerte Schornsteine müssen eine Wangenstärke von mindestens 12 cm., an
Nachbargrenzen eine solche von mindestens 25 am. erhalten.

Abs. 5. Für Schornsteine größerer Feuerungsanlagen können stärkere Wangen vorge-
schrieben werden.

Abs. 6. Die Schornsteine sind auf den Außenseiten unterhalb der Dachflächen in ganzer
Ausdehnung ��� besonders auch innerhalb der Balkenlagen und Fußböden -� zu when.

Abs. 7. Von Ballenlagen und sonstigem Holzwerke müssen ihre Außenseiten, falls die
Wangenstärke unter 25 am. beträgt, überall mindestens 10 cm. entfernt gehalten oder durch
doppelte in Verband gelegte Steinschichten getrennt werden.

Abs. 8. Schornsteine und Rauchrohre, welche durch Gelasse führen, die zur Aufbewahrung
leicht entzündlicher Gegenstände dienen, sind mit einem «übersehbaren, mindestens 50 am. von der
äußeren Wandung entfernten Verschlag zu umgeben.
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Abs. 9. Für freistehende Schornsteine außerhalb von Gebäuden sowie Aufsatzröhren zur
Erhöhung von Schornsteinen ist auch die Anwendung von Metall gestattet, desgleichen ausnahm-
weise sür Schornsteine in nicht feuergefährliehen Vetriebsstättem deren Decke gleichzeitig das Dach
des Gebäudes bildet, unter der Voraussetzung gehöriger Jsolierung desMetalls von allem Holzwerkm

Abs. 10. Alle Schornsteine find so einzurichten, daß sie ordnungsmäßig reingehalten
werden können. Unbesteigbare Schornsteine müssen daher unten und oben, auch bei Richtungs-
änderungen, deren Neigung gegen die Horizontale weniger als 60 Grad beträgt, ausreichend große
Reinigungsöffnungen erhalten.

Abs. 11. Alle seitlichen Einsteige- und Reinigungsöffnungen sind mit eisernen Schiebern
oder in Falze schlagenden eisernen Türen dicht zu verschließen.

Abs. 12. . Aufsätze aus Schornsteinen sind nur zulässig, soweit sie die ordnungsmäßige
Reinigung nicht behindern.

Abs. 13. Jn einem Schornsteine von 200 qcm. Querschnitt dürfen höchstens 3 Röhren
gewöhnlicher Zimmeröfen einmünden.

Abs. 14. Besteigbare Schornsteine müssen mindestens 42 zu 47 cm. weit angelegt werden.
Abs. 15. Für jede Koch: und Waschlüchenfeuerung die nicht an einen besteigbaren

Schornstein angeschlossen ist, muß: ein besonderes Schornsteinrohr angelegt werden. Außerdem
ist für solche Küehen und Waschküchen ein besonderes, innen geputztes Rohr zum Abzug der Wassew
dämpfe einzurichten, welches für ein oder zwei Küchen einen Quexschnitt von 250 qcm., für jede
hinzutretende Küche eine Vergrößerung des Querschnitts um 50 qcm. erhalten muß.

Abs. 16. Mauerkanäle und Röhren, deren künftige Verwendung als Schornsteine nicht.
ausgeschlossen erscheint, sind �- auch wenn die Einleitung von Rauchröhren zunächst nicht beab-
sichtigt wird, �- den vorstehenden Bestimmungen entsprechend anzulegen.
M 352] Berlin W. 9, den 8. April 1907.

Leipzi er Platz 7.
Betrifst Kennzeichmmg unter nchten Fleisches.

Aus Grund des § 19 des Ausftihrungsgesetzes zum Fleischbeschaugesetze vom 28. Juni
1902  Gesetzsaminl. S. 229! bestimmen wir in Ergänzung der Allgenteinen Verfügungen vom
7. März 1903 und vom 24. September 1904  Ministerialblatt für die gesamte innere Verwal-
tung 1903 S. 49 und 1904 S. 254! über die Kennzeichnung untersuchten Fleisches folgendes:

l. Durch § 20 Abs. 2 des Fleischbeschaugesetzes ist die Vorschrift des § 2 Nr. 2 des»

Schlachthausgesetzes vom    aufrecht erhalten, wonach durch Genieindebeschluß nach
Errichtung eines öffentlicher! Schlachthauses angeordnet werden kann, daß alles nicht im öffent-
lichen Schlachthause ausgeschlachtete frische Fleisch in dem Genteindebezirke nicht eher feilgeboten
werden darf, bis es einer Untersuchung durch Sachverständige gegen eine zur Gemeindekasse
fließende Gebühr unterzogen ist. Das Gleiche gilt für die Vorschrift in Nr. 3 a. a. O» wo eine
entsprechende Beschränkung sür die Zubereitung srischen, von auswärts bezogenen Fleisches zum
Genusse in Gast- und Speisewirtschaften vorgesehen ist. .

Durch § 5 Abs. 1 des Aussührungsgesetzes vom 28. Juni 1902 mit-der Zusatzbestiiw
mung in dem Gesetze vom 23. September 1904  Gesetzsainml. S. 257! ist die Anwendbarkeit der
vorbezeichneten Vorschriften des Schlachthausgesetzes aus solches frische Fleisch ausgeschlossen, das
bereits einer amtlichen Untersuchung durch approbierte Tieriirzte nach Maßgabe der §§ 8 bis 16
m Fleischbeschaugesetzes unterlegen hat. Diese Paragraphen beziehen sich nur auf diejenige amt-
liche Untersuchung, die entweder nach der Schlachtung im Jnlande erstmalig auf Grund
des § 1 des Fleischbeschaugesetzes oder an dem aus dem Auslande eingeführten Fleisch auf Grund«
des §13 desselben Gesetzes bei der Einfuhr vorgenommen ist. Die durch die Gesetze vom 28. Juni
1902 und 23. September 1904 geschaffene Freizügigkeit des tierärztlich untersuchten Fleisches in
Schlachthausgetiieindeii greift deshalb nicht Platz, bei solchem Fleische, das erstmalig nach der
Schlachtung im Jnlande durch einen nicht tieriirztlichen Veschauer amtlich untersucht ist, alsdann
in frischem Zustande nach einer Schlachthausgeineinde verbracht und dort auf Grund eines nach
§ 2 Nr. 2 unb 3 des Schlachthausgesetzes gefaßten Genteindebeschlusses durch einen approbierten
Tierarzt nachuntersucht worden ist. Wird also solches tierärztlich nur nachuntersuchte Fleisch aber-
mals nach einer anderen Schlachthausgemeinde eingeführt, in der kraft Gemeindebeschlusses eine
Nachuntersuchung in dem gesetzlich nach zulässigen Umfange stattsindet, so genießt es die Frei-
zügigkeit nicht, sondern es muß vor dem Feilbieten oder vor der Verwendung zum Genusse in
Gast- oder Schankwirtschaften nochmals nachuntersucht werden.

Die Kontrolle der Beachtung dieser Vorschrift ist dadurch erschwert worden, daß in meh-
reren zu unserer Kenntnis gebrachten Fällen das von einem nichttierärztlichen Beschauer erstmalig
untersuchte Fleisch bei der tierärztlichen Yiachuntersuchung in der Schlachthausge1neinde, nach der es
zuerst verbracht wurde, mit Steinpelabdrücken versehen war, die entsprechend den in der Allges
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meinen Verfügung vom 7. März 1903 unter I Nr.4 und in derjenigen vom 24. September 1904
Nr. 1 lediglich für die amtliche Untersuchung nach dem Fletfchbefchangesehc gegebenen Anweisungen
neben der Bezeichnung ·des Schlachthausortes mit dem Zusatze ,,Schlachthans« auch die Buch:
staben �T. U.�  Tierärztliche Untersuchung! oder den Namen und Charakter eines Tierarztes ent-
hielten. Es waren also für die Kennzeichnung auf Grund der Nachuntersuchung die Fleisch:
beschausternpel verwendet, die zur Kennzeichnung des im Schlachthaus ausgeschlachteten und dort
nntersuchten Fleisches dienten.

Ein derartiges Verfahren ist unzulässig. Wir bestimmen hierrnit, daß die Stempel-
abzeichen, die den für die amtliche Beschau nach der Schlachtung im Inlande auf Grund des
Fleischbeschaugesetzes erlassenen Vorschriften entsprechen, für die Kenntlichrnachuiig dieser Beschau
ausschließlich vorbehalten bleiben. Für die Kennzeichnung des nach Schlachthausgemeinden einge-
führten und dort nachuntersuchten Fleisches dürfen demzufolge nur Stempelinschriften verwendet
werden, die einerseits deutlich von den für die ordentliche Beschau vorbehaltenenjabweichem an derer-
seits die Tatsache der Nachuntersuchung zum Ausdruck bringen.

In verschiedenen Schlachthausgemeinden ist für die Kennzeichnung auf Grund der Nach-
Untersuchung eine Inschrift im Gebrauch, die neben dem Namen des Ortes das Wort ,,Unter-
suchungsstation« enthält, nötigenfalls mit Nummern, die der Zahl mehrerer vorhandener Unter-
suchungsstellen entsprechen Dies erscheint zulässig und kann zur Nachahmung empfohlen werden.
Es würde auch nichts dagegen einzuwenden fein, wenn die Inschrift fich darauf beschränkte, neben
der Namensangabe das Wort ,,Nachuntersucht« oder einen ähnlichen Ausdruck zu seyen. Keines-
falls dürfen darin aber die Worte ,,Schlachthaus«, Tierarzt  T. A.!� Tierärztliche Untersuchung
 T. U.! und ähnliches vorkommen.

1I. Durch die Verfügung vom 24. September 1904 ist unter Nr. 2 folgendes ver-
ordnet worden:

,,Bei solchem Fleisch, von dem nach den Angaben des Besitzers oder nach den sonstigen
Umständen anzunehmen ist, daß es zur Ausfuhr bestimmt ist, hat der tierärztliche Beschauer auch
ohne besonderen Antrag des Besitzers nicht nur die in §44 Abs. 1 der AnsführungsbestimmungA
des Bundesrats  zum Fleischbeschaugesetze vom 30. Mai 1902! vorgeschriebenen, sondern erforder-
lichenfalls soviel weitere Stentpelabdrücke anzubringen, daß von den Stücken, in die das Tier
voraussichtlich zum Zwecke der Ausfuhr zerlegt werden wird, ein jedes nrindesteus einen Stempel trägt.

Eine besondere Entschädigung steht dem Beschauer für die Anbringung vermehrter Stempel
nicht zu. Nur wenn die Vermehrung der Stempelabdriicke nicht im unmittelbaren Anschluß an
die Fleischbescham sondern nachträglich erfolgt, hat er Anspruch auf die in §37 Abs. 2 der Aus-
führungsbestimuiungen vom 20. März 1903  Ministerialblatt fiir die gesamte innere Verwaltung
S. 56! festgesetzte besondere Gebühr.«

Diese Anordnung hat fich bewährt, sie reicht jedoch zur Durchführung einer wirksamen
Kontrolle der Beachtung der Fleischbeschaubestimmungen im allgenieinen und der für die Nach-
untersuchung frischen Fleisches in Schlachthausgetneinden maßgebenden Vorschriften insbesondere
nicht aus, weil bei dieser Kontrolle häufig Fleisch vorgefunden ist, das keinen Stempelabdruck
aufwies und von dem infolgedessen nicht ohne Schwierigkeiten erntittelt werden konnte, ob es
überhaupt untersucht und bejahendenfalls, ob die Untersuchung durch einen Tierarzt oder einen
Laien bewirkt war. Wir dehnen daher hiermit die obenbezeichnete Anordnung in der Verfügung
vom 24. September 1904 unter Nr. 2 auch auf solches Fleisch aus, das von einem nichttieriirzb
lieben Beschauer untersucht wird.

Die nachgeordneten Behörden sind hiernach unverzüglich mit Anweisung zu versehen.
Insbesotidere ist der Erlaß den Schlachthausgerneindcn bekannt zu geben, und es ist auf die Be-
achtung der Stempelvorschrist zu I nötigcnfalls im Aufsichtswege nachdrücklich hinzuwirken.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- Der Minister für Landwirtschaftz
und Medizintil-Angelegenheiten. Domiinen und Forsten
Im Auftrage: gez. Förster Im Auftrage: gez. Küster.

Namslau, den 30. Mai 1907.
Vorstehenden Ministerialerlaß bringe ich hierdurch zur Kenntnis der nachgeordneten Be-

Ihörden. Die Genteindevorsteher haben den Fleischbeschauern hiervon Kenntnis zu geben.
«� 3531 Vreslau, den 12. Mai 1907.

Bekanntmachung
Im Nachftehenden wird die von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien

�vorgenommene Verteilung der Kreise des Regierungsbezirks Breslau auf die landwirtschaftlicher 
Winterschulen bezw. auf die Lehrkräfte derselben behufs Ausübung der Wanderlehrtätigkeit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

l. Es gehören zu dem Lehrbezirk
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h a. der Winterschule in Glase die Kreise Glas, Neurode, Habelschwerdh Reichenbach, grantenr
steht, Münsterbergz

b. der Winterschule zu Sehweidnitz: die Kreise Schweidnitz Waldenburg, Breslau  links der
Über!, iiieumarft, Striegau, Nimptschz

c. der Winterschule in Trebnitz: die Kreise Breslau  rechts der Oder! Trebnih, Oels, Namslaus
Militsch, Trachenberg, Groß-Wartenberg, Wohlau, Guhrau;

d. der Winterschule in Neisse: die Kreise Brieg, Ohlau, Strehlensz
e. der Winterschule in Svrottam der Kreis Steinau a. O.

An Lehrkräften sind überwiesen dem Lehrbezirk
a. der Schule in Glas: die an dieser tätigen Wanderlehrer Direktor Dr. Perlitius und Land-

wirtschaftslehrer Gottschalg;
d. der Schule in Schweidniw die an dieser tätigen Wanderlehrer Direktor Krause und Raub:

wirtschaftslehrer Dr. Walter;
c. der Schule in Trebnitz: die an dieser tätigen Wanderlehrer Direktor Klocke und Landwirts-

schaftslehrer Arndt;
d. der Schule in Neisse: der an dieser tätige Wanderlehrer Landkvirtschaftslehrer Gottwald;
e. der Schule in Sprottam der an dieser tätige Wanderlehrer Landwirtschaftslehrer Klähr.

Die vorstehend genannten Wanderlehrer besuchen während des Sommerhalbjabres die zu
ihrem Lehrbezirk gehörenden Kreise zwecks Abhaltung von Versammlungen und Vorträgen.

Il. Außerhalb des Verbandes der landwirtschaftlichen Winterschulen stehend wirken
ferner für den ganzen Bezirk der Kammer die technischcn Hilfsarbeiter und Wanderlehrer Dr.
Reimann und Dr. Richter zu Breslau mit der Maßgabe, daß ersterer zur Uebernahme von Vor-
trägen aus dem Gebiete der Pflanzenproduktions- bezw. Ackerbaw und Düngerlehre, letzterer von
solchen aus dem Gebiete der Tierproduktions- und Fütterungslehre verpflichtet ist. Dasselbe gilt
von dem Flachsbauinstruktor Heisig zu Poppelau, während der Garteninspektor Müller zu Brieg
für den Regierungsbezirk Breslau als Wanderlebrer für Obftbau bestellt ist.

Der Vorsteher der Buchführungsstelle Dr. Schulte-Bäuminghaus in Breslau hält Vor-«-
träge über Buchführung, Dr. Schwonder in Breslau über landxoirtschaftliche Nutzgeflügels
sucht, der Vorsteher der Hufbeschlagslehrschmiede der Landwirtschaftskamtney Schmidt in Breslau,
über Hufbeschlag und Hufpflege

Ferner kommen für die Abhaltung von Vorträgen folgende Beamte der Landwirtschafts-
kammer in Betracht: Professor Dr. B. Schulze, Direktor der agrikuiturschemischen Bersuchsstation
zu Breslau, bezw. der Vertreter desselben, Dr. Schlicht, und event. andere Beamte der Station,
sowie der Direktor des Milchwirtschaftlichen Instituts zu Moskau, Professor Dr. Klein, der Rind-
viehzuchtinstruktor Direktor Welzel in Breslau und der Niolkereiinstruktor Dr. Köhler in Moskau.

Außerdem stehen die Herren Professor Dr. Luedecke und Professor Dr. Kasper zu Breslau
nebenamtlich der Kammer als Sachverständige zur Seite und zwar ersterer in allen kulturtech-
nischen Fragen und letzterer in Veterinärangelegenheiten und hhgienischen Fragen. Anträge aus
die Inanspruchnahme der Tätigkeit der unter Il genannten Wanderlehrer und Sachverständigen-
sind an die Landwirtfchaftskammer zu richten.

Der Regierungs-Präsident, Wirkliche Geheime Ober-Regierungsrat.

gez. von Holwede 
Namslau, den 23. Mai 1907.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntnis.

JE 354] Namslau, den 1. Juni 1907.
Der Vorstand der Schlesischen Blindewllnterrichtsanstalt zu Breslau hat mir angezeigt,

daß er voraussichtlich in der Lage sein wird, die in Breslau-Poepelwitz erbaute Vorschule am
17. August d. Js. zu eröffnen.

Die Ortsbehördem sowie die Herren Lehrer des Kreises ersuche ich, die Eltern vorschul-
pflichtiger blinder Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren in geeigneter Weise darüber ausklären
zu wollen, daß jetzt die Möglichkeit gegeben ist, ihre Kinder durch rechtzeitige Ginschulung und
hiernach durch angemessenen Unterricht vor geistiger und körperlicher Entartung zu bewahren...
Die Bedingungen zur Aufnahme in die Schlesische Blindewunterrichtsanstalt können im Bedarfs-
falle von dem Vorstande dieser Anstalt bezogen werden.

M 355] Namslau, den 24. Mai 1907.
Dem Vorstand des Vereins Proteus ist die Genehmigung erteilt worden, eine öffentliche

Verlosung von Gegenständen der vom 9. bis 16. Juni er. in Breslau stattsindenden Ausfiellungg
von Aquariem Terrarien und Hilfsmitteln pp. zu veranstalten. Es können bis 10000 Lose
zu 50 Pf. innerhalb der Provinz Schlefien ausgegeben werden.

Nest? 2 Stiltüren



1. Beilage zu Nr. 23 des »Namslauer Kreisvlattes.«
Donnerstag, den 6. Juni 1907.
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M 355l Breslau, den 8. Mai 1907.
  Bekanntmachnngp i

Gemäß § 26 des Reglements vom 18. März 1905 werden die Verwaltungsergebnifse
der Schlesischen ProvinziabFeuersozietät für das Rechnungs- Kaleiider-!Jahr 1906 nachstehend zur
öffentlichen Kenntnis gebracht:

A. Einnahmen. »« B.Ausgaben. »«
1. Beiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 4301 167,51 1. Schadenvergütungen . . . . .. . 3 639 017,91
2. Vorausbezahlte Beiträge  . 202 758,59 2. Desgl. für Vorjahre  . 522,97
3. Aus der Rückversicherung . .. . 917 260,70 3. Kosten der Schadenerhebungen 58 218,16
4. Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 296,00 4. Kosten der Riickversicherung . 1000 947,00
5. Erstattungen und Ersparungen 5. Leistungen zu gemeinnützigen

an der Schadenreserve früherer Zwecken, insbesondere für das
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 989,65 Feuerlöschwesen . . . . . . . . . . . 50 373,25

6. Ueberschuß aus dem Verkauf 6. Verwaltungskosten
von Versicherungsschilderm . .. 3 675,94 a! Hauptvev

7. Sonstige Einnahmen . . . . . .. . 69,66 waltung . 251163,99 M.
b! Außere Ver-

waltung . 463967,08 ,, 715131,07
7. Verlust an veräußerteti und

verlosten Wertpapieren . . . . . 16 401,98
8. Beitragsreserve . . . . . . . . . . . 202 758,59
9. Verwendung des Ueberschusses

aus dem Verkaufe von Ver-
sicherungsschilderti unter Mit-
wirkung des Verwaltungsrats 3 675,94

10. Für Umarbeitung des alten
Versicherungsbestandes in den
Städten . . . . . . . . . . . . . . .. . 16 098,55

11. Stempeliosien für Ausferti-
gung der Mobiliarversiche-
rungsscheine . . . . . . . . . . . . . . 3 090,60

12. Sonstige Ausgaben . . . . . .. . 21932.89
13. Ueberschuß . . . . . . . . . . . . .. . 57 049,14

Sa. der Einnahmen 5785 218-05 Sa. der Ausgaben 5785 218,05
Vermögen der ProvinziabFeuersozietiit am 31. Dezeniber 1906.

A. Aktiva. �In B. Passiva. an.
1. Kassenbestand . . . . . . . . . .  28 824,00 1. Am Jahresschluß in Rest ge-
2. Vorausbezahlte Beiträge .. . 202 758,59 bliebene Schadenvergütungem .. 423 257,31
3. Rückständige Beiträge . . . .. . 39 585,28 2. Sonstige rückständige Ausgaben 25,00
4. Sonstige rückständige Ein: 3. Vorausgezahlte Beiträge . . . . .. 202 758,59

nahmen  Vorschüsse, Zinsen 2c.! 22 493,40
5. Wertpapiere, Kurswert am

81. 12. 06 6470596,10 M.,
zum Einkausspreise von. . . . . 6 785 905,13

6. Hhpothekarische Ausleihtcngeii 3217 131,63
7. Wert des Grundstücks . . . . .. 32784500
8. Sonstige Ausleihuiigen . . . . . 359 770,38

Sa. der Aktiva: 10 984 313,41 Sa. der Pafsivm 626 040,90
Mithin Vermögen der Sozietät 10 358 272,51 Mk.

Die Gesamtversicherungssumtne ist im Jahre 1906 um 140569465 Mk. gewachsen und
betrug am 1. Januar 1907 3 169 403 070 Mk.

Direktion der Schlesisclxen Provinzial-Feuersozietijt. StengeL
Namslau, den 29. Mai 1907.

Vorstehende Bekanntmachting bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis.
Namslau, den 25. Mai 1907.

Die Landwirtschaftskammer der Provinz Schlefien in Breslau hat in Bernstadt i. SchL
eine landwirtschastliche Hauslmltungsschnle errichtet, welche am 1. Mai 1907 eröffnet wovon: ist.

Der Zweck der Uinstalt ist, jungen Mädchen aus ländlichen Kreisen nach beendigter Schul-

M: 3571
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zeit neben einem entsprechenden Fortbildungsunterricht alle jene Fertigkeiten und Kenntnifse anzu-
eignen, die sie befähigen, dereinst einen ländlichen Haushalt führen zu können.

Die Anstalt sucht diesen Zweck zu erreichen, indem die als Schülerinnen aufgenommenen
jungen Mädchen mit der Vorsteherin und Lehrerin eine Familie bilden und die zur Pflege und
Beköstigung derselben erforderlichen Arbeiten den Lehrstoff darbieten, welcher durch gleichzeitigen
Betrieb der Milchwirtschafh Schweinehaltung, Federviehzucht und des Gartenbaues eine sachge-
mäße Erweiterung findet.

Die Dauer des Schullursus ist ein Jahr. Aufnahme auf kürzere Zeit ist nur ausnahms-
weise nach besonderer Vereinbarung angängig. Die Zulassung von Hospitanten ist ausgeschlossen.
Die Aufnahme der Schülerinnen erfolgt alljährlich zu Ostern.

Alle Anfragen bezüglich der Aufnahme und alle Anmeldungen sind an die Vorsteherin
der Haushaltungsschule zu richen.

Um minder bemittelten Klassen den Besuch der Haushaltungsscbule zu ermöglichen, hat
der Kreistag des Kreises Namslau beschlossen, alljährlich 2 Stipendien ä 50 M. für Angehörige
des Kreises zur Verfügung zu stellen.

Anträge auf Bewilligung der Stipendien sind bis zum l. Juli 1907 an mich zu richten.

M 353] Breslau, den 11. Mai 1907.
Nachtrag zur Polizeiverordnung, betreffend die Friihjahrsschonzeit für die Fische

m der Oder und den Nebengewässern der Oder vom l6. August 1902.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli

1883 und der §§ 6, 12 unb 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850
in Verbindung mit § 5 der Allerhöchften Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereis
gesetzes für die Provinz Schlesiem vom 8. August 1887  G.-S. S. 406 ff.! wird unter Zustim-
mung des Bezirksausfchusses für den Umfang des Regierungsbezirls Vreslau folgendes angeordnet:

§ l.
Der nach § l der Polizeiverordttung vom l6. August 1902  Amtsbl. 1902 S. 264/5!

während der Schonzeit  b. i. die wöchentliche unb Frühjahrsschonzeiy freigegebene Aalfang ist
fortan während dieser Zeit nur mit Hilfe der dazu bestimmten und geeigneten ständigen Vorrichs
tungen und Geräte und zwar hinsichtlich der letzteren nur mit Setznetzem Reusen und Körben gestattet.

Der Aalfang mit der Angel wird für die Dauer der wöchentlichen unb der Frühjahrss
schonzeit gänzlich untersagt.

§ 2.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit

entsprechender Hast bestraft. § 
3.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Ausgabe desjenigen Stückes des Re-
gierungs-Amtsblattes in Kraft, in dem sie veröffentlicht wird.

Der Regierungs-Präsident. J. V.: gez. Landmann.
Namslau, den l. Juni l907.

b d� Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffentlichen und Kenntnis der Polizeibehörden
ge ra t.

M. 359l Namslau, den 4. Juni 1907.
Unfallverhiitungsvorfchriftem

Den Magistraten hier und in Reichthah sowie den Guts- und Gemeindevorstehern gehen
mit diesem Kreisblatt die am l. Januar 1908 in Kraft tretenden neuen Unsaklverhütungsvors
schrifteu für landwirtschaftliche Hauptbetriebe  Geriite, Viehhaltung, Fuhrwerk, Bauwesen! zu.

Die Textausgabe ist hauptfächlich für die einzelnen Genossenschaftsmitglieder bestimmt,
welchen sämtlich ein Exemplar der Vorschriften auszuhändigen ist. Die 16 Tafeln Abbildungen
sind für die Gemeindebehörden  Magistrate, Guts: und Gemeindevorsteher! bestimmt, welche außer-
dem ein Exemplar der Textausgabe erhalten.

Die Gemeindevorsteher ersuche ich, in einer zu diesem Zwecke einzuberufenden Versamm-
lung die Vorfchriften mit den ländlichen Vesitzern unter besonderem Hinweis auf die Strafbe-
stimmungen der §§ 4 und 5 zu besprechen und an der Hand der mit Abbildungen versehenen
Ausgabe zu erläutern. Damit später Niemand einen Verstoß gegen die neuen Vorschriften mit
Unkenntnis entfchuldigen kann, wird es sich empfehlen, die Vorschriften gegen Quittungsleistung
auszuhändigen und die Quittung sorgfältig bei den Akten aufzubewahretn

Etwaiger Mehrbedarf an Vorschriften ist hier sofort anzumeldem Die Lieferung erfolgt
bei der ersten Verteilung unentgeltlich, bei späterem Bezüge gegen Erstattung der»Selbstkosien.

Gleichzeitig erhalten die Gemeindebehörden eine kleinere Anzahl Flngblutter bett. Be-
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iiimpfnng desUlloholmiszbkaUchs mit dem Ersuchen, dieses Flugblatt gelegentlich der Aushändigung
der Unsallverhütungsvorschriften unter einzelne Genossenschaftsmitglieder und Versicherte zur Ver:
teilung zu bringen.
«� 3601 Breslau, den 25. Mai 1907.

Bekanntmachung

Schneewehren aus den Grundstücken Noldau Herrfchaftlich Bd. I Bl. 4 und 6, Bd. III Bl. 68,
Bd. IV Bl. 81 und Königlich Bd. I Bl. 1, 2 unb 3 erforderlichen Flächen der Plan des Un-
ternehmens mittelst rechtskräftigen Beschlusses des Bezirlsausschusses zu Breslau vom 25. März

lichen Regierungs-Präsidenten zu Breslau behufs Feststellung der den Eigentümern der vorge-
nannten Grundstücke

1. Bauergutsbesitzer Franz Wunschik zu Noldau . . . . . . . .  Bd. I VI. 4 und 6!

g. Wiktschastsvogt Danke! Pkzyeiaa in Vachwiikj « · · · . .Bauer Daniel Przhbilla in Noldau . . . . . . . . . . Z  Bd. IV Bl. 81!
verehelichte Bauer Beate Przybilla geb Lipinski in Noldau . .

  Bd.IBl.1!
5. Bauerguts besitzer Johann Adler und Ehefrau Franziska geb. Wronna

zuNoldau..................  VV·1VLY
6. Bauergutsbesitzer Robert Kaboth zu Noldau verehelichte Bauerguts-

zu gewährenden Entschädigungen unter Vorladung der Königlichen Eisenbahndirektion Kattowitz
als Vertreterin des Königlichen Eisenbahnfiskus als Unternehmers und der vorgenannten
Eigentümer auf

Dienstag, den ll. Juni d. Js.

Stelle Termin anberaumt.
Alle übrigen Beteiligten im Sinne des § 25 des Gesetzes über die Enteignung von

Grundeigentum vom 11. Juni1874 werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte im Termin wahrzunehmen.

die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden.
Jn Gemäßheit des Abs. 6. des § 25 a. a. O. wird hierbei noch bemerkt, daß jeder an

den zu enteignenden Grundstückeic Berechtigte befugt ist, im Termin zu erscheinen und sein Inter-

derselben wahrzunehmen. ·
Der EnteIgnungs-Kommissar. gez. Dr. Meyer, Regierungsassesson

M 36l] Breslau, den 16. Mai 1907.

Die nächste Prüfung über die Befähigung zum Betriebe des Hufbeschlaggewerbes vor«
der staatlichen Prüfungskommission zu Breslau findet

Donnerstag, den S. August 1907, vormittags 8 Uhr

Schmiedh die zu der Prüfung zugelassen werden wollen, haben den Nachweis zu er-
bringen, daß sie daß 19. Lebensjahr vollendet haben und sich mindestens die lebten drei Monate
vor der Meldung zur Prüfung im Regierungsbezirk Breslau aufgehalten haben.

nach Breslau, Regierungsgebäitde am Lessingplad Zimmer Nr. 18, mindestens vier Wochen Vor
der Priifung unter Beifügung dieser Nachweise und ihrer Zeugnisse über die erlangte technische
Ausbildung sowie unter porto- und abtragfreier Einfendung von zehn Mark Prüfungsgebühren

sechs Monate nicht erfolglos einer Hufbeschlagsprüfung unterzogen hat.

gez. Koschel, Veteriiiär-Rat. 
Namslau, den 3. Juni 1907

M 363} Namslau, den 30. Mai 1907.
Die KreissChaussee OhlawWilhelminenort ist wegen Neuschüttung vom I. Juni bis

e. Juli er. zwischen Ohlau und Berge! für den Verkehr mit Langholz gesperrt, was ich hiermit zur

Nachdem in Sachen, betreffend das Enteignungsverfahreti für die zur Herstellung von

d. Js.  B. A. B 945! endgiltig festgestellt worden ist, habe ich als Kommissarius des König-

2. Bäckermeister Otto Fuhrmann ,, ,,  Bd. III Pl. 68!.

4. Bauergutsbesitzer Josef Karrasch zu Kreuzendorf.

besitzer Anna Kaboth geb. Mücke zu Noldau . . . . i Eh« I M· Z!

im Anschluß an den 1232 Uhr mittags auf Bahnhof Noldau eintrefsenden Zug an Ort und

Jm Falle des Ausbleibens der hiermit geladenen Beteiligten wird ohne deren Zutun

esse an der Festsetzung der Entschädigung, sowie bezüglich der Auszahlung und Hinterlegung

der staatlichen PriifungslkritrtuigszslilcitstzfeiitrdkHufschmiede zu Breslau
Texts-Nr. 72.

in der Werkstatt des Schmiedemeifters W. Zillmaiiti in Breslau, Margaretenstraße Nr. 11 statt.

Die Meldungen zur Prüfung sind an das Gewerbebureau der Königlicheii Regierung

zu richten. Gleichzeitig ist die Erklärung abzugeben, daß sich der Meldende innerhalb der letzten

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich zur öffentlichen Kenntnis.

öffentlichen Kenntnis bringe.
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M 363] Jmpfplan des III. Bezirks pro 1907
umsassend die Ortschaften: Dörnberg, Kreuzendorß Sgorselliiz Schadegun Skorischam Butschkam
Groß: und Klein-Butschkau, Hennersdorh Klein-Hennersdors, Polkowitz Glauschh Droschkaw

Schwer-grau, Kaulwin Lorzendorß Proscham herzt-ers, Brzezinke und Stadt Reichthai.
Jmpsarzk prakt. Arzt Dr. Schramm in ReichthaL

·5dDie öffentliche Impfung und Ggåtsspfsxn
Wiederimpsung findet statt: D«mm« Stunde· U� im???� Damm« Stunde·

getan ften
findet att in

In der Schule in Schndeqnr Cchqdkguk
für die Ortschast Schadegur

s. Erftimpslinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Juni 4 Uhr

«� Wssdsssmpslsssss E FREESE-«: : :::::::::::: If: z:
In der Schule zu Butschkau Bntichkqu -

für die Ortschaft Butschkau mit Groß-
und Kleinäöutschkau ««

a, Ersttmpflinge . _ · _ � . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Juni 5 Uhr

d� Wssdsssssspslssgs F MFFZL : : :::::::::::: 5": ;;
In der ev. Schule zu Schmograu Sfür die Ortschast Schmograu chmvqmn

a. Ersiimpslinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . .. 8. Juni 2! Uhr
b. Wiederimpslinge i Msscehneti

In der ev. Schule zu Droichkau Droichknu
iiir die Ortschast Droschkau «

a. Ersiimpflinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10. Juni L« Uhr
b. Wiederimpslinge { FFUFFZJH I jjjj ; j ; ; ; H H; ZJJ H;

In der Schule zu Henuersdorf penuerss
für die Ortschaften Hennersdorß Polko- vors

mit unb Herzberga. Erstimpslinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Juni L« Uhr
D« Wssdsssmpslsssss E GEIST« : : :::::::::::: Bis: ::

In der ev. Schnle zu �aumig Kanlwiu
für die Ortschaft Kaulwiiza. Erstimpslinge . . . . . . . . . . . .  . � . . . . . · . . . . . . . .. 12. Juni 21 Uhr

b. Wikdekimpftiuge s Fjznzisszjxn ; ·» jjjjjjjjjjjj ZHH H
In der ev. Schule Lorzendorf « Lorzeudorf

fiir die Ortschaft Lorzendorfa. Erstimpflinge . . . . . . . S· JUUT Z« Uhr 13. Juni I« Uhr
b. Wiederimpslinge s GEIST»   2:5: s·
In der Schule zu Proichnu Proschau

für die Ortschast Proschaua. Erstimpslinge . . . . . , , 7. Juni Z» Uhr 14. Juni L« Uhr
b. Wiederimpflinge H JFFFZY ; ; »; H ZHJ H;

M 364] Namslau, den 30. Mai 1907.
Der Amtsvorsteherz Bürgermeister Urbantzyk aus Reichtal hat die Führung der Amts-

geschäfte der Amtsbezirke Strehlitz und Hennersdorf wieder übernommen.
JE 365] Namslau, den 1. Juni 1907.

Während der Abwesenheit das Amtsvorstehers Rittmeisters d. L. Lübbert -��- Fauchen-
dorf werden die Amtsgeschåfte des Amtsbezirks Deutsch-Marchwitz von dem Amtsvorstehew
Stellvertretey Rittergutsbesitzer Schvlz aus Altstadt geführt werden.
M 366] Namslau, den 30. Mai 1907.

Den: Vorstand des Frauen: und Jungfrauen-Vereins zu Namslau ist die Erlaubnis er-
teilt worden, eine öffentliche Verlosung von verschiedenen geschenkten Gegenständen zum Besten
einer Weihnachtsbescherung für Arme und der Bekleidung bedürstiger Konfirmanden zu veranstalten.

Es können bis 2 000 Lose zu je 25 Pf. innerhalb des Kreises Namslau ausgegeben werden.
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A5 III« Namslau, den 5. Juni 1907.

I. Jnsolge Ausbruchs der Rotliiufseuche unter den Schweinebeständem
. 1. des Gutsbesitzers Johann Rapka II in Strehlih

2. � Malers Emil Gaertner in Reiehthah
3. � Stellenbesitzers August Ledwa in Schmograu,

sind auf Anordnung der zuständigen Ortspolizeibehörden die Gehöfte der vorbezeichneten Per-

sonen gesperrt. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Sperrmaßregeln werden nach den §§ 66 und 67 des

Reichsviehseuehengefetzes mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft, sofern nicht nach den
bestehenden Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

II. Etloschen ist die Rotlattsseuche unter dem Schweinebestande des Fleischermeisters Gregor
in Kaulwitz

»Die Gehöftssperre ist durch die zuständige Ortspolizeibehörde aufgehoben worden.
Der Laiidtiit von Marees

M 3681 Oppeln, den 23. Mai 1907.
Wegen der am 12. Juni d. Js. stattfindenden Berufs- und Betriebszählung wird der

auf den 11. Juni d. Js. in Kreuzburg O.-S. angesetzte Viehmarkt auf den 18. Juni d. IS. verlegt.
Der Regietungspräsideiit

Namslau, den 3. Juni 1907.
Vorstehende Bekanntmaehung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

M 369l Namslau, den 1. Juni 1907.
Zufolge ergangener Bestimmungen werden die Sehiffsjungen der Kaiserliehen Marine

nicht mehr am 1. April, sondern am 1. Oktober j. Js. eingestellt.
Wer die Aufnahme in die Schiffsjungendivision wünscht, hat sich daher in der der Ein-

stellung vorhergehenden Zeit vom 1. November bis 1. August persönlich bei dem zuständigen Be-
zirks-Kommando unter Vorlegung einer Geburtsurlunde zu melden.
1W 370] Brieg, den 27. Mai 1907.

Bekanntuiachiing.
Für die Schutztruppe in Südwest-Afrika werden Freiroillige des Beurlaubtenstandes

 nur Reservisten! gesucht, welche unbestraft sind und sich auf 3&#39;]: Jahre zum Dienst in Süd-
west-Afrika verpflichten müssen.

Ueber die näheren Bestimmungen und die Löhnungsverhältnisse erteilt das unterzeichnete
�Bezirks-Kommando Auskunft.

Meldungen werden bis zum 4. Juni 1907 in den Vormittagssiunden engegengenommen.
Spätere Meldungen können keine Berücksichtigung finden.

KönigL Beziels-Kommando.
�M 371] Nanislau, den 4. Juni 1907.
Iiachweifung der im Monat April 1907 aus dem Kreissärankeiihanfe Namslau und den 

Krankenhanse in Reichthal entlafsenen Personen.
A. Kreiskraukenhaus Namslam

1. Karl Oleschinsky, Knecht aus Lorzendorf, auf Antrag des Dom. Lorzendorf am 11. Februar er. aufge-
nommen, am 22. April er. gestorben; 71 Verpflegungstage ä 40 Pfg., zus. 28,40 Mk. Verpflegungskosten

. Daniel Ridzlp Lohngärtner aus Lorzendorf, auf Antrag des Dom. Lorzendorf am 26. Februar er. aufge-
nonimen, am 13. April er. entlassen; 47 Berpflegungstage a 40 Pfg., zus. 18,80 Mk. Verpflegungskosten

. Antonie Chrie, Arbeiterin aus Eckersdorß auf Antrag des Dom. Eckersdorf am 5. März er. aufgenommen;
am 29. April er. entlassen; 56 Verpfleguiigsiage ä 40 Pfg» zus. 22,40 Mk. Verpflegnngslosten

. Johanna Kalfa, Arbeiterin aus Reichen, auf Antraa des OrtsarniewVerbandes Reichen am 11. März er.
aufgenommen, am 6. April er. entlassen; 27 Verpflegiingstage i 40 Pfg» zus. 1 !,80 Mk. Verpflegungskostem
abzüglich 5,60 Ver. Vorschuß bleiben zu zahlen 5,20 Mk. »

. Caspar Czesntx Arbeiter aus Pietziskh auf Antrag des Genieindevoritehers Sterzendorf am 11. März er.
aufgenommen, am 6. April er entlassen; 27_ Verpflegungstage i 4.0 Pfg., zus. 10,8 ! Mk. Verpflegungskosien

6. Bertha Schätze, Magd aus Wd.-Marchwitz auf Antrag des OrtsarniemVerbaiides WQMarchwitz am
12. März er. aufgenommen, am 6. April er. entlassen; 26 Verpflegungstage s. 40 Pfg» zus. 10,40 Mk.
Berpflegungskoften

7. Josef Kupietz Pferdeknecht aus Sterzendorf, auf Antrag des Dom. Sterzendorf am 17. Niärz er. aufge-
nommen, am 20. April er. entlassen; 35 Verpflegungstage s. 40 Pfg» zus. 14 Mk. Verpflegiingskosteir

8. Josef Kardasch, Pferdeknecht aus Gr.-Marchwitz, auf Antrag der Gutsverwaltung Gr.-Marehivitz am 25. März er.
aufgenommen, am 6. April er. entlassen; 13 Berpflegungstage a. 40 Pfg., zus. 5,20 Mk. Berpslegungskosteir

9. Josef Trojob Knecht aus Strehlitz, auf Antrag des Dom. Strehlitz am 25. März er. aufgenommen, am
6. April er. entlassen; 13 Verpflegungstage ä. 40 Pfg. zus. 5,20 Mk. Verpflegungslosteii

10. Karl Kluge, Knecht aus Kl.-Wilkau, auf Antrag des Ortsarmenverbandes Wilkau am 28. März er. aufge-
nommen, am 13. April er. entla en; 17 Verpflegungstage e. 40 Pfg» zus. 6,80 Mk. Verpflegnngskoften

11. Marie Lyk·o, Knechtssrau aus aulwitz, auf Antrag des Dom. Kaulwitz am 2. April er. aufgenommen,
am 6. April er. enlassen; 5 Verpflegungstage s. 40 Pfg» zus. 2 Mk. Berflegungskosten

12. Anna Wiezorek, Lohngärtnerssrau aus Nassadeh auf Antrag des Dom. Nassadel am 3. April er. ausge-
nommen, am 13. April er. entlassen; 11 Berpflegungstage a. 40 Pfg., zus. 4,40 Mk. Berpflegungskostem «

Ostsee-to



320

13. Anna Wienschiers, Diensimagd aus Obischau, auf Antrag des Gemeindevorsiehers in Obischau am 6. April er.
aufgenommen, am 24. April er. entlassen; 19 Berpslegungstage a40 Pfg., zus. 7,60 Mk. Verpflegun Stoffen.

14. Franz Modler, Arbeiter aus Sterzendori. auf Antrag des GutsarmensVerbandes Ster eiidorf am 7. pril er.
aufgenommen, am 16. April er. gestorben; 10 Verpflegun stage a 40 Pfg., zus. 4 k. Verpflegungskostetn

15. Susanne Schieweh Dienstmagd aus Städteh auf Antrag es Dom. Städte! am 7. April er. aufgenommen,
am 13. April er. entlassen; 7 Verpflegungstage a 40 Pfg., zus. 2,80 Mk. Verpflegungskosten

16. Karl Opolka, Arbeiter aus Sterzendorf auf Antrag des Gemeindevorstehers in Sterzendorf am 9. April er.
aufgenommen, am 16. April er. entlassen; 8 Verpflegungstage a 40 Psg., zus. 3,20 Mk. Verpflegungsiostkm

_17. Robert Filop Tagearbeiter »aus Polkowitz, auf Antrag des OrtsarmenssVerbandes Polkowitz am 10. April er.
aufgenommen, am 27. April er. entlassen; 18 Verpflegungstage a 40 Pfg. zus. 7,20 Mk. Verpllegungskostem

18. Karoline Baudis, Arbeiterin aus Schmograu, auf Antrag des Dom. Schmograu am 10. April er. aufge-
nommen, am 21. April er. entlassen; 12 Verpflegungstage a 40 Pia. zus. 4,80 Mk. Verpfleguiigskostem

19. Gottfried Wietscheh Knecht aus Altstadt, auf Antrag des Dom. Altsiadt am14. April er. aufgenommen,
am 22. April er. entlassen; 9 Verpsiegungstage a 40 Pfg., auf. 3,60 Mk. Verpsiegungskosten

20. Agnes Bierzah Arbeiterin aus Nassadeh auf Antrag des Dom. Nassadel am 15. April er. aufgenommen,
am 26. April er. entlassen; 12 Berpflegungsiaae a 40 Pfg., zus. 4,80 Mk. Berpslegungslosten

21. Michael Oraivzyh Arbeiter aus Nassadel, auf Antrag des Dom. Nassadec am 16. April er. aufgenommen,
am 26. April er. entlassen; 11 Verpslegungstage a 40 Pfg» zus. 4,40 Mk· Verpflegungskosten

B. Krankenhaus Reichthab
. Karl Bienieh Arbeiter aus Kaulwitz, auf Antrag des Dom. Kaulivitz am 19. Februar er. aufgenommen,

am 2. April er. entlassen; 43 Verpslegungstage a 40 Pfg» auf. 17,20 Mk. Verpflegungskosien
. Johann Modrzinski, Knecht aus Kaulwitz auf Antrag des Dom. Kaulivitz am 2. April er. aufgenommen,

am 6. April er. eiitlassen; 5 Berpflegungstage a 40 Pfg., auf. 2 Mk. Berpflegungskosten
. Barbara Tylla, Vogtsrau aus Haugendorf auf Antrag des Dom. Buchelsdors am 6. März er. aufge-

nommen, am 7. April er. entlassen; 33 Verpflegungstage a 40 Pfg., auf. 13,20 Mk. Verpflegunaskoften
. Christiane»Behrand, Arbeitersfrau aus Kreuzendorh auf Antrag des Gemeindevorstehers in Kreuzendors

am 8. März er. aufgenommen, am 8. April er. entlassen; 32 Berpfleguiigstage a 40 Pfg., zus. 12,80 Mk.
Berpslegungskosien -

. Anna Cygan, Arbeiterin aus Sgorsellitz auf Antrag des Dom. Sgorsellitz ani 2. April er. aufgenommen,
am 11. April er. entlassen; 10 Verpflegungstage a 40 Psg., zus. 4 Mk. Verpflegungskosten

. Adolf Quark, Pserdejunge aus Glauscbe, auf Antrag des OrtsariiieiiVVerbaiides Glausaie am 3. April er.
ausgenommen, am 13. April ·er. entlassen; 11 Berpfleguiigstage a·4 ! Pfg, zus. 4,40 Mk. Verpslegungskosteir

. Rosina Liideck, Magd aus Friederikenhoh aus Antrag des Dom. Friederikenhof am 5. April er. aufgenommen,
am 13. April er. entlassen; 9 Verpflegungstage a 4.0 Pfg., zus. 3,60 Mk� Verpflegungskosten

. Maria Janicka, Arbeitersfrau aus Riemberg, auf Antrag des Dom. Riemberg am 9. April er. aufge-
nommen, am 13. April er. entlassen; 5 Verpflegungstage a 40 Pfg» zus. 2 Mk. Verpflegungskosten

. Johanna Ratay, Knechtsfrau aus Kl.-Biitsehkaii, auf Antrag des Dom. Wallendorf am 11. April er. auf«
genommen, am 20. April er. enilcissem 10 Verpflegiingstage a 40 Pfg» auf. 4 Mk. Verpflegungskosten

10. Theodor Giesa, Arbeiter aus Glausche auf Antrag des Genieiiidevorstandes Glauiche am 17. April er.
aufgenommen, am 28. April er. entlassen; 12 Verpflegungstage a 40 Pfg., auf. 4,80 Mk. Verpflegungskostew

11. Maria WarzohFuttermannsfrau aus Hennersdorß auf Antrag des Dom. Hennersdorf am 14. April er. auf-
genommen, am 28. April»er. entlassen; 15 Verpslegungstage a 40 Pfg, zus. 6 Mk. Verpflegungskosten.

12. Susanna Spaß, Arbeiterin aus Lorzendors auf Antrag des Dom. Lorzendorf am 22. April er. aufge-
« nommen, am 29. April er. entlassen; 8 Verpflegungstage a 40 Pfg» zus. 3,20 Mk. Verpflegungskosten
13. Joseph Kanzi. Knecht aus Schadegur, auf Antrag des Dom. Scbadeanr am 22. April er. ausgenommen,

am 29. April er. entlassen; 8 Verpflegiingstage a 40 Pfg., auf. 3,20 Mk. Verpslegungskosten
14. Max Siedlik, Schullnabe »aus Glausche  Sm:!k!, auf Antrag des Gememdevorstandes Skorischau am

8. April er. aufgenommen, am 15. April er. entlassen; 8 Verpfleguiigstage a 40 Pfg., zus. 3,20 Mk.
Verpflegungskostew

15. Maria Biela, Arbeiterin aus Schadeguu auf Antrag des Dom. Schadegur am 24. April er. aufgenommen,
ain 30. April er. entlassen; 7 Verpflegungstage a 40 Pfg., zus. 2,80 Mk. Verpflegungskosten
· Die vorstehend berechneten Kosten sind b e stimmt bis zum 15. d. Mts. an die hiesige

Kreis-Kommmialkafse  Kreishaiis, Langeftr.! abzufiihreiu Eine besondere Mahnung erfolgt nicht,
"3 werden vielmehr die rückständige-i Beträge zwangsw e i f c b e i g e t r i e b e n w e r d e n , wodurch
den Säiiuiigen nicht unerhebliche Kosten entstehen.

Der Königliche Landrat und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
" von Minder.

T Bekanntniachungen anderer Behörden.
��������O

Zwangsv erfteigerung
Jin Wege der Zwangsvollstreckiing soll das in Wilkau belegene, im Grundbuche von

Wilkau, Kr. Nainslau Band Vll Blatt No. 210 zur Zeit der Eintragung des Ver-steigerungs-
vermerkes auf den Nainen des Rittergutsbesitzers Thomas Heik zu Laubsky eingetragene

Grundstück am 
l7. August 1907, Vormittags 10 Uhr

durch das unterzeichnete Gericht � an der Gerichtsstelle �- Zimmer No. 9 versteigert werden.
Das Grundstück Holzung an der Grenze von Laubsky ist in Art 6 der Grundsteuerinutterrolle
eingetragen 6 ha 87 a. 60 qm groß und mit 8,08 Taler Reinertrag zur Grundsteuer veranlagt.

Slamßlau, den 28. Mai 1907. Königliches Amtsgericht

cooossod·w«sidczswt-ss
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Zwangsverfteigerung
Jm Wege der Zwangsvollstreckung soll das in Eckersdorf belegene, im Grundbuche

von Eckersdors Kreis Namslaii Band II Blatt No. 29 Hainmer zur Zeit der  Eintragung des
Versteigerungsvertnerkes auf den Namen des Stellenbesitzers Johann Kvlodziej und seiner
Frau Josefa Kolodziej gebotenen Slabik in Falkowitz Sir. Oppeln zu gleichen Bruchteilen
eingetragene Grundstück am

20. August 1907, Vormittags 10 Uhr
durch das unterzeichnete Gericht �� an der Gerichtsstelle �- Zinuner Nr. 9 versteigert werden.
Das Grundstück, eine Freistelle, ist in Art. 94 der Grundsteuerntutterrolle eingetragen, 6 ha.
08 ar 03 qm groß und mit 18,30 Taler Reinertrag zur Grundsteuey nach No. 105 der
Gebäudesteuerrolle mit 45 Mark Nutzungswert zur Gebäudesteuer veranlagt.

Namslau, den 30. Mai 1907. Königliches Amtsgeticht
Das Amtslokal der unterzeichtieten Kasse ist

Dienstag, den 11. d. Mts.
für den Geldverkehr geschlossen.

Namslam den 3. Juni 1907.
Königliche Kreis- und Forftkassa Riebad.

Bekanntmachung
Der auf den 12. Juni d. Js. für Nantslau angesetzte Viehmarkt wird mit Rückficht

»auf die an demselben Tage stattfindeude Berufs: und Gewerbezählung auf den 19. Juni d. Js. verlegt.
Namslau, den 29. Mai 1907. Der Magiftrat Schuh.

Bekanntmaehung
Die bisher von den Herren Braucreibesitzern Haselbach gepachtete, der Stadt Namslau

gehörige sogenannte Konimandatitenwiese soll vom 1. Januar 1908 ab auf sechs Jahre anderweit
"betrachtet werden. Verpachtuiigsterniiii beraumen wir hierdurch auf

Montag, den l0 d. Mts., vormittags 9 Uhr,
an Ort und Stelle an, und werden Pachtlustige zu deniselben hierntit ergebenst eingeladen.

Die Pachtbedingungen werden im Tcrniin mitgeteilt werden; der Zuschlag bleibt vor-

behalten. 
Nanislau, den 1. Juni 1907. Der Magifirat Schulz.

Bekanntmakhung
Jch beabsichtige, die Nutzung der Jagd in dem 1I1. und IV. gemeinschaftlichen Jagd-

bezirke der Stadt Nanislau vom 1. Juli 1907 ab freihändig an die Stadtgemeinde Namslau
zu bewachten.

Die Pachtbedingungen liegen zwei Wochen lang vom 10. d. Mts. ab im Geschäfts-
ziminer des Magistrats hierselbst während der Dienststunden öffentlich aus. Etwaige Einsprüche
gegen die Art der Verpachtung und gegen die Pachtbedingungen müssen während der Auslegungs-
frist beim Kreisausschuß hierselbst erhoben werden.

Namslau, den 1. Juni 1907. Der Jagdvorfteheu Schulz.

Hagdverpachtungx
Die Jagd auf der hiesigen Feldmark wird am

Sonnabend, den 22. Juni cr., Vormittags 11 Uhr,
auf 6 Jahre vom 1. Juli er. ab in dem Amtszimmer des Unterzeichneten öffentlich meistbietend
verpachtet werden.

Die Pachtbedingungen werden vom 7. d. Mts. ab durch zwei Wochen in dem vorbe-
zeichneten Amtszimmer öffentlich ausliegen.

Reichthah 4. Juni 1907.
Der Jagdvorftehen Urbantzhk, Bürgermeister.

Bekanntmakhung
Den Mitgliedern der Genossenschaft zur Entwässerung von Grundstücken der Feldmark

Neichthal wird hiermit bekannt gegeben, das; die pro I. Sein. 1907 aufgestellte Beitragslifte
gemäß § 7 des Statuts in der Zeit vom 10. Juni bis 8. Juli d. J. in der Wohnung des
Genossenschaftsvorstehers zur Einsicht ausliegt.

Reichthah den 4. Juni 1907.
Der Ienossenschaftsvorfteheu Frz. Rat-us.
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Nichtamtlicher Teil.

Fnr schen -Yerliauf.
Am Montag, den 10. Juni d. II» vorm. 9&#39;/z Uhr, werde ich die Kirschen

qaf den Chausseen im Kreise  exkl. Klein-Schönwald! in meinem Geschäftsziiitiner öffentlich an.
uie Meistbietenden verkaufen.

Die Vietungskaution beträgt 30 Mark. Der Kaufpreis ist sofort zu erlegen.
Gr.-Wartenberg, den 26. Mai 1907.

Der Kreisbaumeisten H errm a n n.

K« Gras-Verpachtung. T
Donnerstag, den l3. d. Eis» kommt im StUdtforst NamslqU

die Grasnu nng zur Verpachtung. � Der Termin beginnt nachmittag 3 Uhr an der
EUSUUM �W   Die Forst-Deputation.

H« Zsund der Cslandwirte
Ym Honnlag den 16. Juni, Nachmittag 4 Zllhr

findet in

Nun-stun- im Hotel »Ernst-n«

Bezirks Versammlung
satt. Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Vortrag des Geschaftsführers Herrn Hutht

»Die Aufgaben des Vundes der Landwirte im Hinblick auf die heutige
wirtfchaftspolitische Lage«

3. Diskussion.
4. Geschäftliche Mitteilungen.
5. Wünsche und Anträge.

Zu dieser Versammlung laden wir hierdurch unsere Mitglieder, sowie Freunde der Land-wirtschaft und des Mittelstandes, namentlich auch Kaufleute, Handwerker und Gewerbetreibende 2c.
erge en ern.

Der Vorstand des Bandes der Landwirta
J. «A.: Blomeyer-Paulsdorf,

Bezirks-Vorsitzender.

Konkurs-Ausveraf.
Fahrriider -�-� Uähmaschinen � Zubehörteile

Fahrrad-Mäntel Fahrrad-Laternen
billigft von 2,00 Mk. an. von 75 Pfg. an.

Fehlende Säuren werben ersetzt.

Franz Thienel, Namslau, Fitostsrstraes 2g.

Jch beabsichtige « t  zirla 17 Mrgsmeine  ll y Acker, davon «� · _
3 Morgen Wiese» z» der Deutsche» Vorstadt teile ich aus Dankbarkeit gern und unentgeltltch mit,
 Na1nslau! bald oder vom 1. Juli zu verkaufen. g��;��ä���;�ää�?ä3eälgäeäiäääh ä�lvouen Magen-  am:

Johann ißramor, Stellenbes1tzer. A. Hoeck Lehrerin, Snchsenbausen b. Frankfurt a. Mk»
«« « Der heutigen Nummer liegt eine Geschitftsofferte der Firma ST VIZISISXZIIOWSIZFDDilfesJiiifFFcljEWiöiFhiErL

durch noch besonders aufmerksam machen.



2. Beilage zu
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Z; Das photogspr
F: Rittekfirgße «
s: ist Sonntags von früh 8 Uhr

Nr. 23 des ,,Nantslauer Kreisblattesk

_  am Wochentagen können Ausnahmen
 vorläufig nur nach vorheriger schriftlicher oder televhonischer Bestellung gemacht werden. -

Hnchsachtungsvoll

M. Herden, Photzxgxtplx Oels.

xche Atelier,
� Mitteksisraße

Telephon-Nr. an. T«

Heute nachmittag Pf« Uhr verschied�
nach schwerem Leiden unsere innigge-
liebte Tochter, Schwester Schwägerin
und Tante

Lnlse Laterne»
im blühenden Alter von 20 Jahren und

8 Monaten. 
Dies zeigt tiefbetrübt an im Namen

der trauernden Hinterbliebenen
Namslau, den 4. Juni 1907

Kammer, Kgl. Gütervorsteher.
Beerdigung: Freitag nachm. 3 Uhr.

Ein gut gebautes

E Restguk E
in Sterzendorf, 

Kr. Namslau
ca. 34 Ringen, mit sehr viel

guten Wiesen,
auf Wunsch auch kleiner, oder auch
nur die Gebäude, mit groskemi
Garten, find sofort billig zu ver-
kaufen oder auf eine größere Wirt-
fchaft zu vertauschen.

Näheres bei Werner daselbst.

ankommen, Maylyalzcikycn
Birken-Staaten, xkrennyolzcr
hat abzugeben. 

K mäßig�, Neu-Sorge,
Post Minkowskw

Iikeheeteksaee eereenach Gerber.

Harnanalvsen.
Thierarzneimittel,

Mineralwässer,
zu Breslauer Freien.

Div. Badesalze.
Medicin- Seifen.

Verbandstoffe. 
Medicin-Weine.

Alle in- n. ausländischen Spezialitäten
 nicht vorrätige werden kostenfrei um-

gehend besorgt!.

Apotheke Namslau
Karl Sokoll.

Teleph. 
47

�Blnmbext, �Sabngiebcnu, Nervtötetc &c.

Paul Iachmunö, sgennft,
Name-siegst.

Ring: und Llndreaskirchstr.-Ecke,
im Hause des Herrn Kaufuk Wziontek.

Schreib- u. Kopiertinten
enrpsieblt 0. Üpifl.



Höchste Verertug
Rehflsröclåg

Rot� und Yamwild mit Ylischusjattest
bei täglicher· CaffcuAbrechnung

wird erreicht durch   
Gustav Rieger,

» _ städtjscher Verkaufsver1nittler.
D Berlin C. CeHntral-Marrkthalle.

Kmttiott bei der Stadthauptkasset Teleg. Adr.: Telcfoin
20000 Mark. MastgefliigebVerlin Amt VII. 3460.

Jraktjtbrief und gkiildltheinformulare Gigene Fuhrwerk«
am g. an allen Zzahntjöfen Beding.

rmsttche Zähne,
Oscar Dalibor, Dentiit,

Namslaty Ring 18 l. Eis. Sturm? szKijnigs
  Kursbttcher

empfiehlt O.

Oommanditksosellsohaftj
zu Koln a. Rhein.

Lieferanten znhireloher «« «« «« «»
spornt-km eowie der besseres!  "« sskå ««
�getaufte der copteumbranohe.offers I  . «� _

Marke: Sternen-Cognac  -
Deutsches Fabrnka:

-! > zu IeI.2�pr.1"*�1. &#39;

A» zkxzk " T« 3__   OI-!«k�1·7e«Zz-co
4x sx »  * » g» 3-50 » --"«82!-k�-sx?-xå?-Ek«·
lautet: Die Deutschen Cognao-Fabräkate obige:-
Firma sind ähnlich zuaammangoazetxt wie u":
mnittßn franzön. Dannach weint! Messina-v: w sn

Jn stumm. in der mitszkxkpsjthoko
bei Jul. Wzlontek und

» 08681� Tietze- Bromsilber-Gelutine-Trockenplatten
er tti em o ten. II Extra-Kaki«daomeutptattenU� D z G Pf h Lichtemp�ndliche Postkartein

S    glänzend und matt, ·
p llydrochinonh, llydronab, qlycln-

etc. Entwickler. Emn�xierhaider.

2 Ladentiiren Tiir utter 2c.   .sindd bilggpzäc tåeriågtltfenf Wo? fist zu erfragen I 0303|� Tletze, GBUIIHIIIHJJTÜQBTIB.
in er x e . . .

- «« ·
H«es�: 
 ·!« _.�
_�n- -sz-,·-. .T. 
T s:,T:--«s-z«.. --«-:.-:»:.»-»s«: g: r 
v� ... .__�n..agix;� 4%.!�
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. M r

»»aus Leder und aus Stoff, «
  W« unübertroffene Qualität. T

o

 J It  Ists Ecken,
 name-lau, Zclifctzenflr 21.

uaji � ««
im Kreise Namslaty mit 10 Morgen Acker,  .
2 Morgen Akiesh mit toten: und lebenden! In: .
ventar ist bald zu verkaufen. Näheres zu er- a Pfund ·58 Pfg«-
fragen �in der Exped d. Bl. CUIpfWEck
.....-.�-.---�-���------�» -�--«--� .. . .

Heinrich Preyer,
M« Ring. m

- » -- - -I-s. s« 
."fn/ XX

« � " " �"«T«.EX"FZIT�ZT&#39;ZHZSI«LI;E"HKOE s« �--  ·«

Ilion FreyerMeiner verehrlichen Kundschaft
empfehle ich neben

"- Magus-s Würze in Fläschchen be-
sonders auch

;Maggi�s Bouillon-Kapseln zu l0
{jzillnd l5 Pfg. für je 2 Tassen Fleisch-

jeder Kraftbrühe. 
J. B, Marek,
Kolonialw. und Drogen,

Reichthal  K1: Nams1au!, Ring.

im Rathause
einpfiehlt feine

" oselbsk geröfleteiy lief-s frifckceno
Kasse-es

das �/4 Pfund zu 25, 30, 35,
40 und 45 Pfg.

geneigten ßenr�tnng.
. -«--·«««"«·p· · �Tm�. �««

ann sich nteldetr Stephaty Stellntacherntstr Frau Kaufmann Freyer, Ring.



m sofort: gesucht; I
Schmiede-Mir» Skorisxham

eine
II« Pferd edecke. II

Abzugeben gegen Belohnung in

gschkosz Haucwitz

langt a 50 am.
Zokyvüchkk zu verschiedenen

Preisen; .
Gesehhumen
Zremdwörterhiichen

F Aussteuer, 
Yotteraventk u. Gram:

s: lationøvtimeizX, Illustrterte Romane
sowie verschiedene andere Bücher

einpfiehlt 
� Nchs

§ 0. Opntz
___... Buchhandlung.

Zum Tanzkranzehen
M  ;ogoL

Gafiwirt in Glausche

� Erkennt! Genüge bieten wieder einmal die so
lang entbehrten jungen Gemüse Wie Körper gewor-
dener Lenzesditft mutet uns ihr zartes Aroma an, und

scharse Zutaten zu zerstören. Sie versteht es vielmehr
durch sparsame Anwendung einer milden Mütze, wie
die von Maggi, den lieblichen Eigengeschmack zu erhal-
ten, bezw. zu erhöhen» Genuß frischer Gemiise ift
aber auch gesundheitliche Notwendigkeit, wie die Ernäh-

ä. Std. 10 Pfg.

auf Sonntag, den 9. Juni ladet freundlichst

wahre Kochkunst hütet sich, es durch übertriebene oder

rungs-Wissenschast immer wieder betont.

Oels 
Oels . . . . . ab 6,59 11,36 2,53 5,1 ..Vigäcifekatten v. Deutsch-
Wilkau . I .« I .7,2912,04 --

Odth.-Bhff. an , 10,09 2,2oI5,12 7,30 10,39 . an 6,409,543 � 2,3824 · �v:
«� 9511112653347� an 3:38 ·· 5:01 S. - IV«
 Richtung Yreslan��Namslagj�-" !e'3i°£°t ,
Jjkkkjkksiksiåski «» 113.1 � 8.24 Speis-es: -�  � sw-
y Vormittag Nachmittag. I Abd.
Breslau I I; 2

Mkki  ab 6,07 10,42I2,�-4,15 -- 5,57
Ovid-Bin. ab 6,19 10�552,114,33 �076, s

. . . . . an 6,56 11,332,505,116,37 6,55

. 7,18 11,543,15 ·« _ »,

Namslau . an 7,35 12,103,31.
dito . . ab 7,3912,123�46

Grambschiitz . . . 7,4912,213,57
« i E bau . . . . ..8,0212,324,08

Kvnstadt . . . . . 8,2012,484,28
Kreuzburg an 8,37 1,044,448

Richtung Namslau��Opveln.

Vm. I Nachnu I Abends
Namslau . ab 8,25i 12,55 6,06 9,43 «»
Simmelwitz . ,, 8,32 1,02 6,14 9,51 . s«
Nassadel . . . » 8,40 1,10 6,26 10,03 S x:
Eckersdors . . » 8,46 1,16 6,33 10,10 s ä
Dammer . . . » 8,57 1,25 6,44 10,22 G
Carlsruhe . . » 9,11 1,38 7,-- 10,36 10,42

ellowa . . . an 9,49 2,16 7,47 � 11,19
ellowa . . . ab 10,- 2,21 7,53 � 11,20
vveln . . . an 10,4 3,08 8,34 � 12,-

Richtung Opveln��Namslau. 
Vormittag Nachm. I Abd.

Oppelxk . . . ab 5,31 9,18 1,15 3,55 �g
ellowa . . . an 6,11 9.59 2.07 4,39 ä� g
ellowa . . . ab 6,24 10,10 2,18 4,55 n!
arlsruhe . . » 7,15 11,51 2,59 6,18 10,38�.

Dammer . . . » 7,29 11,02 3,10 6,44 10,52
Eckersdorf . . » 7,42 11,11 3,19 6,57 11,05
Nassadel . . . » 7,49 11,17 3,25 7,05 11,12�
Simmclwitz . ,, 8,�-- 11.,25 3,33 7,16 11,23"
N a m s  a u 8,08 11,32 3.40 7,24 11,31

Kirchliche Nachrichreisn
Am 2. Sonntage nach Trinitacis den 9. Juni

predigen: 
Vorm. 7 Uhr Pastor Fuhrmann.

Vorm. 9�/2 Uhr Pastor Melz.
Vorm. 11 Uhr Kindergottesdienst Pastor Abels-«
grauem. 2 Uhr Pastor Nov.
Montag, den 10. Juni abends 8 Uhr Bibelbesprechung

Pastor Melz.
Mittwoch, den 13. Juni nachm. 5 Uhr Mission-Z-

ftunde Pastor Melz.
Freitag, den 15. Juni vorm. 9 Uhr: Veichte und

heil. Abendmahl Pastor Melz.




